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RS OGH 1983/3/9 6Ob600/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

ABGB §1304 BVIII

ABGB §1320 A

Rechtssatz

Die Möglichkeit eines plötzlichen und ungestümen Aufspringens und Drehens des, wenn auch frei, so doch längere

Zeit ruhig neben dem älteren Tier liegenden Schäferhundes nicht bedacht und beachtet zu haben, gereicht einer

Passantin nicht zum Verschulden.
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